
Umsatzsteuer als Schaden im Baurecht

Der VII. Zivilsenat des BGH hat seine Rechtsprechung zur Berechnung von
Schadensersatzansprüchen wegen Bäumängeln geändert. Bislang war es so, dass als
Schadensersatz wegen eines Baumangels der hierfür aufzuwendende Betrag mit
Umsatzsteuer eingeklagt werden konnte. Dies ist nunmehr nicht mehr möglich, wenn der
Mangel noch nicht beseitigt und der hierfür erforderliche Rechnungsbetrag (incl.
Umsatzsteuer) noch nicht gezahlt worden ist. Insoweit besteht eine Paralelle zum
Schadensersatzanspruch bei Verkehrsunfällen.

Der BGH hat hier die Wertung des § 249 Abs. II BGB für das Werkvertragsrecht
herangezogen.

Statt Schadensersatzansprüche können Bauherren auch einen Vorschussanspruch nach §
637 Abs. III BGB geltend machen. Dieser muss jedoch zwingend für die Mangelbeseitigung
verwendet werden. Bei einen Schadensersatz wäre dies nicht der Fall. Die Umsatzsteuer
kann als Schaden auch im Werkvertragsrecht nur geltend gemacht werden, wenn sie
tatsächlich angefallen ist.

BGH vom 22.07.2010, VII ZR 176/09
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